
Beylage 2. zu No. 4. des Regierungs-Blatts.

Unterbeylage V, r.

Höchstes Decret
vom 22. Januar 1810.

Der getreue Landtag hat in den, mit der
Erklärungsschrift vom lo. d. M. überreich-

ten, Bemerkungen zum Entwurfe einer Staats-

diener = Wittwen=und Walsenversorgungs-
Anstalt einen schätzbaren Beitrag zur defini-
tiven Entwerfung des desfallsigen Plans ge-

liefert, und Se. K. H. werden den mit die-

ser Arbeit beauftragten Personen die mög-

lichste Berücksichtigung dieser Bemerkungen
zur Pflicht machen.

Zwei Gegenbemerkungen dringen sich je-
doch dabei sofort auf:

1) Daß die neue Anstalt auf keinen Fall
schon mit dem von dem getreuen Landtag

angenommenen Termine, nämlich dem 1. Juli
d. J. wird beginnen können, indem die Zeit

bis zur Beendigung des dermaligen Land-

kags zu kurz ist, um noch vorher demselben
den zu bearbeitenden förmlichen Entwurf des

Hlans vorlegen zu können, und die ständi-

sche Berathung daruber folglich bis zum
nächsten, im Jahr 1820o. statt findenden,
Landtag ausgesetzt bleiben muß.

2) Können Se. K. H. dem Antrage:
die vorhandenen Staatsdiener-Wittwen oder

die mit Pensions-Versicherungen begnadigten
Gattinnen von Staatsdienern sofort, mit
dem Eintritte der neuen Anstalt, an dieselbe

übergehen zu lassen, während aus Staats-
kassen anfänglich nur ein Beitrag von 4000

rthlt. geleistet wird, Ihre Zustimmung noch
nicht ertheilen. Esscheint hierbei der Auf-
merksamkeit der getreuen Stände entgangen
zu seyn, daß

a) die dermaligen Wittwen = Pensionen

bereits das Maxrimum betragen und den

Staatsdienern demnach im ersten Jahre ein
Beitrag von 10 bis 11,000 rthlr. zur Last

fallen würde, und
b) daß die Ungleichheit, welche der ge-

treue Landtag hat vermeiden wollen und

welche seines Erachtens dadurch entstän-
de, daß die künftigen Staatediener, als
Mitglieder der neuen Anstalt, Wittwen der-

jenigen mit penstoniren mußtey, die zu
dem Institute weniger als sie beigetragen
haben, durch die vorgeschlagene Einrichtung
weit auffallender hervortreten würde, in-
dem darnach die dermaligen Staatediener

mit Beiträgen, die sich in der Zukunft, bei

steigendem Zuschuß aus öffentlichen Kassen,
nur verringern könnten, Wittwen solcher

Staatsdiener pensioniren müßten, von denen

gar keine Beiträge geleistet worden sind.
Se. K. H. zweifeln nicht, daß die ge-

treuen Stände sich von der Wahrheit dieser

Bemerkungen selbst überzeugen werden und

behalten sich vor, dem nachsten Landtage el-
nen vollendeten Entwurf zur fraglichen neuen

Anstalt, zu dessen verfassungsmäßigen Ertlä-
rung vorlegen zu lassen.

Das Staats-Ministerium.

Unterbeylage V, 2.

Ent wurf’

eines Gesetzes über die Penstonirung der
Wittwen und Waisen verstorbener Staats-

diener.

Erster Abschnitt.

Bestimmung und Umfang gegenwärtigen
Gesehes.
 ie .

Jede Wittwe eines in Activitat oder in

Ruhestand verstorbenen Staatsdieners und
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in deren Ermangelung, die noch unmündi-

gen und unversorgten ehelichen Kinder des-
selben haben auf eine, aus Staatsmitteln zu
leistende, Pension Anspruch, soweit nicht
nachstehende Bestimmungen sie davon aus-

schliehen.
8g. 2.

Das gegenwäártige Gesetz kann und

foll sich nämlich nicht erstrecken auf
1. Geistliche und Schullehrer, indem für

deren Wittwen und Waisen besondere

Versorgungsanstalten theils schon vor-
handen, theils noch einzurichten sind.

Nur die Hof= und Garnison-Geistlich-
keit und die Lehrer an Gymnasien, Garni-

son-Kunst= und Freyschulen sollen unter ge-

genwärtigem Gesetz begriffen seyn.
II. Das Personal des Gesammt-Ober-

Appellations-Gerichts und
111. der Gesammtakademie zu Jena, für

welche Institute ebenfalls schon eigene
Wittwenkassen bestehen.

Diejenigen akademischen Personen aber,
die ohne an dem akademischen Wittwen-Fiscus

Theil zu haben, Besoldung aus Großherzogl.
Kammer= oder vandschaffts-Kasse beziehen,

find hinsichtlich derselben unter gegenwärti-
gem. Gesetz begriffen, so lange sie nicht zur
Theilmahme an dem akademischen Wittwen-

Fiscus gelangen.
IV. Militär-Personen, die nicht wenig-

stens Feldwebels- Rang haben.
V. Die Gensd'armerie:

VI. Das Hoftheater-Personal und vol-
capelle.

VII. Alle unter dem Hof-Fourier rangir-

ten Hof-Officianten und Hofbedienten,
ingleichen die Hofgärtnerey.

VIII. Patrimonialdiener, einschlüssig der

Post-Ofsicianten.
IX., Amts-Stadtgerichts= und Kriminal-

Gcrichtsdiener und Boten.

X.Alle diejenigen, denen gewisse Staats-

dienstleistungen blos neben ihrem land-
wirthschafftlichen oder bürgerlichen Ge-
werbe übertragen sind, z. B. Amts-

schultheißen, Flurschützen, Kreiser und
Forstläufer, Gleits-Steuer= und Im-
post-Untereinnehmer 2c. oder

XI. die, wenn sie schon kein solches Ne-

bengewerk haben, doch blos für mecha-
nische oder technische Dienstleistungen
Gehalt oder Tagesgebühr beziehen z.
B. die bey dem Großherzogl. Hof an-

gestellten Handwerker und Techniker,
Feldmesser, Bau= und andere Unter-

aufseher, Chaussee-Einnehmer und Thor-
schreiber, Scheitmesser, Gratirer, Salz-
sieder, Straßen= und andere Bauknech-

te, Hunde= und Zeugwärter, Meß-
knechte und dergleichen.

XII. Alle diejenigen Stellen, deren Ein-

kommen die Summe von funfzig Tha-
lern nicht erreicht, ausgenommen nur

die Phys##kats-Stellen, die auch bey ei-
nem geringern Gehalt als 5o0 rthlr.

den Anspruch auf Wittwen -Pension
begrüunden; endlich nicht auf

XIII. die mit den neuerworbenen Groß-

herzogl. Gebietstheilen übernommenen
Pensionärs, sofern sie nicht eine wirk-
liche Anstellung im Staats#dienste erlangt
haben, oder künftig noch erlangen
sollten.

Zweyter Abschnitt.

Verhältniß der Wittwen-W#nsion zum Dienst-

einkommen des vorstorbenen Staatsdieners.

F. 3.

Die Pension für jede unter dem Gesetz
begriffene Wittwe besteht in dem fünften
Theil des Dlensteinkommens, welches ihr
verstorbener Ehemann an firem Gehalt und

an etatmäßig veranschlagten Accidentien



wahrend der letzten Zeit feines Activitat-
Standes vom Staate bezogen.

Wenn jedoch In bereits pensionirter

Staatsdiener erst noch hevrathet, so hat
seine Wittwe keinen Anspruch auf Pension,
dafern nicht die besondere Natur des Un-

glücksfalls, welche ihn dienstunfáhig gemacht,
oder ausgezeichnete Verdienste eine — dem

Ermessen des Regenten vorbehaltene — be-

sondere Ausnahme rechtfectiget.
Die Wittwe kann aber selbst dann nur

den fünften Theil der Pension, nicht des

frühern Diensteinkommens erlangen.

Wer nur provisorisch angestellt ist, über-

trägt keinen Pensions=Anspruchaufseine
Wittwe, es sey denn, daß er nur zuleßt zu

provisorischer Verwaltung einer Stelle aus

einer andern ihm definitiv übertragen gewe-

senen berufen worden, welchen Falls letztere
den Maasstab zur Wittwen-Pension abgiebt.

6

Bey Berechnung des von einem verstor-

benen Staatödiener bezogenen Diensteinkom-
mens wird sowohl

a) der fire — etatmäßige oder auf beson-

dere Zulage beruhende — Gehalt an Geld

und veranschlagten Naturalien, als auch,
b) der Acceidentien-Bezug berücksichtigt, letz-

terer jedoch lediglich nach dem Etats-

Anschlag, ohne Rücksicht auf mehrern
oder mindern Ertrag.

. 7.

Diaten, vorubergehende Gratificationen
und solche — wenn gleich ständige—Geld-

bezuge, welche blos als Entschädigung für
übernommenen Büreau= oder sonstigen Neben-

aufrand im Dienst anzusehen sind, inglei-
chen Zähl= und Collectur-Gebuhren, (ausge-
nommen, wenn sie bey Central= und Kreis-

Einnahmen, das ganze Diensteinkommen,
oder doch den größten Theil desselben aus-
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machen) Hoftafel, Hofbedienung, Hofwoh=
nung, Fourage für nothwendige Dienstpfer-
de und die beym Militrstande statt finden-

den Brod-Portionen kommen dabey nicht
in Betracht, so wenig wie dasjenige, was
der Verstorbene aus anderen Staatskas-

sen, oder an solchen Accidentien bezog, die

nicht etatmäßig zu Geld angeschlagen sind.

g. 8.
Bey Gesandten und diplomatischen Ge-

schaftstragern wird nur die Halfte ihres
diplomatischen Gehalts zum Maasstab der
Wittwen--Pension genommen.

8. 9.

Niemals kann eine Wittwen-Honston die

Summe von Fünfhundert Thalern über-

steigen und eben so wenig unter Zwanzig

Thalern betragen.

Dritter Abschnitt.

Pensions-Ansprüche der Kinder.

8. 10.

Jedes eheliche, oder durch nachgefolgte
Ehe legitimirte, unmündige Kind eines ver-

storbenen Staarödieners erhält, wenn der-

selbe keine Wittwe hinterläßt, oder sobald
diese in der Folge stirbt, oder aber wieder

heirathet, den dritten Theil der ge-
sehmäßigen Wittwen = Pension als Er-

ziehungs-Bepytrag, bis es mündig oder ver-

sorgt wird.

Sind mehr als drey solcher Kinder vor-
handen, — gleichviel ob aus einer oder

mehrern Ehen — so wird der Betrag der

Wittwen-Pension unter sie alle gleichzeitlich
vertheilt. Mit dem Tode, der Mündigkeit
oder der Versorgung eines jeden Kindes

fällt dessen Antheil den übrigen Kindern zu
und erst dann an die Wittwenkasse zu-

rück, wenn durch solche Anfälle, oder auch
schon ohne solche, jedes ubrige Kind zum
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Genuß eines vollen Drittheils der Witt-

wen-Pension gelangt ist.

8. 11.

So lange hingegen neben der Wittwe
noch unmündige und unversorgte Kinder aus
einer früheren Ehe des verstorbenen Staats-

dieners leben, so hat Erstere für solche ein
Dritttheil — und wenn sie selbst gar

keine Kinder von dem Verstorbenen hatte,

die Hälfte ihrer Wittwen-Pension ab-
zugeben, es sey denn, daß nur ein Kind

der frühern Ehe vorhanden ware, welchen
Falls dasselbe nur ein Dritttheil er-

hält. Nach dem Tode, nach eingetretener
Mundigkeit oder Versorgung eines solchen
Kindes fällt dessen Antheil an die Wittwe

zurück.

g. 12.

Sohne verstorbener Staatsdiener,
welche studieren und sonst keine hinlangli—
che Unterstützung haben, behalten ihre Pen-
sion bis zu erfülltem 244ten Lebensjahre, es

sey denn, daß sie früher versorgt würden.

8. 13.

Fur versorgt ist jedes Kind zu ach-
ten, sobald es heirathet, ein Diensteinkom—
men erhält, oder sonst zu einem selbststän-

digen Erwerb irgend einer Art gelangt.

S 14.

Für den Fall, daß mündig gewordene
Kinder verstorbener Staatsdiener, die keine

Pension beziehende Mutter mehr haben, ver-

mögenslos, und, nach legaler Prufung, der-
gestalt gebrechlich erfunden würden, daß sie
der Möglichkeit eines nothdürftigen Selbst-
erwerbs für immer, oder doch für eine ge-
wisse Zeit beraubt wären, soll die Waisen-
Pension bis zu ihrem Ableben, oder bis zu

wiederhergestellter Möglichkeit eines noth-
dürftigen Selbsterwerbs fortdauern.

Vierter Abschnitt.

Bestimmung der Fälle, wo keine Wittwens

Pension eintritt oder die eingetretene wieder

aufhört.

8. 15.
Die Wittwen-Pension tritt gar nicht

ein

1) wenn der verstorbene Staatsdiener ohne

hohere Erlaubniß geheirathet hatte, es
sey denn, daß solches schon vor seinem
Eintritt in den Dienst geschehen;

2) wenn der Verstorbene den nachgesuchten

Abschied verlangt hatte;
3) wenn er seines Dienstes durch Urthel

und Recht entsetzt, oder im Disciplinar-
Wege entlassen worden war.

Der Gnade des Regenten bleibt jedoch

solchen Falls überlassen, unschuldigen und
durftigen Ehefrauen, Wittwen und Waisen
einige Unterstügung, bis zur Häáälfte der
außerdem eintretenden Pension zuzusprechen.

. 16.

Die eingetretene Wittwen-Pension fällt
weg mit dem Tage der Wiederverheyrathung,

welche letztere jedoch hinsichtlich der Kinder
blos dieselbe Wirkung als der Tod der

Wittwe (§F. 10.) hat.

8. 17.
Wittwen- und Waisen-Pensionen fallen

ferner weg, sobald die Wittwe oder resp.
das verwaisete Kind wegen eines Verbre-

chens zum Zuchthaus oder Strafarbeitshaus,
oder zu einer gleichkommenden Strafe rechts-

kräftig verurtheilt worden. Doch hat auch
hier das Verbrechen der Wittwe hinsichtlich
der unschuldigen Kinder nur dieselbe Wic-

kung, als der Tod der erstern.

g. 18.
Beym Ableben von Wittwen= oder Wai-

sen endet die Pension jedesmal mit dem
Sterbemonat.



Fünfter Abschnitt.
Wittwen = Kassen = Fonds.

. 19.

Zu Vestreitung aller durch gegenwärti-
ges Gesetz begründeten Wittwen= und Wai-

sen-Pensionen sollen folgende Fonds fur
immer verwilligt und gewidmet seyn: [

1. Zehntausend sechêöhundert
Thaler angenommener Betrag aller der-

malen aus Großherzoglichen Kammerkassen
bestrittenen Pensionen solcher Wittwen und
Waisen, die unter gegenwärtigem Gesetz
(X. 2.) begriffen sind. Diese Summe wird
jährlich, vom 1. Jan. 1821. an, von den-

jenigen 140,500 rtylr. abgezogen, welche
zeither, vermoge des sanktionirten Landtags-
beschlusses vom 23. Decbr. 1818., als land-

schaftlicher Beytrag zu den Central-Besol-
dungen, Pensionen und Verwaltungskosten
an Großherzogl. Kammer jährlich bezahlt
wurden und es fallen diese 10000 rthlr. ge-

gengleichzeitige Uebernahme aller oben be-
merkten Pensionen, nunmehr der Wittwen-
kasse zu.

2. EintausendAchthundert Tha-
ler angenommener Betrag aller dermalen

schon aus landschafftlichen Kassen be-
strittenen Pensionen solcher Wittwen und
Waisen, die unter gegenwärtigem Gesetz be-

griffen sind.
Diese Summe wird künftig ebenfalls

in die Wittwenkasse gezahlt und dagegen

die fraglichen Pensionen von ihr über-
nommen.

3. Eine, statt aller andern Besoldungs-

und Pensions-Steuern, hiermit für immer fest-
gesetzte Abgabe von jährlich Zwey Procent
vom Diensteinkommen, oder von der Pension

aller unter gegenwärtigem Gesetz begriffenen,
verheiratheten oder unverheiratheten Staats-
diener und Pensionärs. Active Militär-

Personen, deren Diensteinkommen unter 100
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Crthlr betrágt, erleiden jedoch keinen Abzug.
Gesandte und diplomatische Personen erlei-
den ihn nur von der Hälfte ihres Gehalts.

F. 8.)
4. Alles dasjenige, was von den Sterbe-

und Gnaden-Quartalen der Besoldeten, so
wie von den Sterbe-Quartalen der Pensio=

närs, nach den Bestimmungen der Gesetze
über die öffentlichen Verhältnisse der Civil=

und Militär-Staatêdiener übrig bleibt, je
nachdem der Todesfall sich im esten, 2ten oder
Zten Monate des Quartals ereignet und resp.

je nachdem Berechtigte zu den Gnadenmo-=

naten vorhanden sind oder nicht.

Es gehören nämlich nach jenen Gesetzen
bey Civildienern nur der laufende und

der nächstfolgende Besoldungsmonat zum
Nachlaß; die Wittwe, die Kinder, der Enkel,
und in deren Ermangelung, solche arme El-

tern, Geschwister oder Geschwisterkinder des

Verstorbenen, deren Ernährer er gewesen,
erhalten bel der activen Civil-Dienerschaft noch
zwey Gnadenmonate, bey der Militähr-Die-

nerschaft aber und bey allen Penssonärs noch
einen Gnadenmonat.

5. Zehn Procent von allen künftigen —

und fünf Procent von allen dermaligen
Staatödiener= und Wittwen-Pensionen, die

außerhalb Landes verzehrt werden, voraus-
gesept, daß der Pensionär nicht auswärts
angesessen.

6. Die Besoldungöantheile, welche alle

jene Staateêdiener verlieren, die über Ur-

laub ohne hinlängliche Entschuldigung-#us-
bleiben.

7) Alle diejenigen auf dem Geseb vom
24. April 1817. beruhenden Collateral=
Gelder, welche von Erbschaften, Vermächt-

nissen und letztwilligen Schenkungen der un-

ter gegenwärtigem Gesetz begriffenen Staats-
diener und ihren Wittwen zu entrichten sfind,

ingleichen diejenigen Procent-Abzüge und Tar-
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Gebühren,welche von Derreten,neuenBesoldun-
gen und Zulagen solcher Staatsdiener zeither in
die Waisenhaus= oder Almosen-Kasse sielen.

8. Der Betrag aller Disciplinar-Geld-

strafen, welche Großherzogl. Landes-Colle-
gien, Aemter und Stadtgerichte erkennen,
ausgenommen nur die gegen Geistliche und

Schuldiener erkannten, welche dem speciellen
Wittwen-Kassen-Fonos dieses Standes zu-

fließen sollen.
9. Alle Ersparnisse, welche bey den

Kammer= und landschafftlichen Kassen durch
Vacanz etatmäßiger Besoldungen über das
Sterbe= und resp. Gnaden-Quartal hinaus,

entstehen.
. 20.

Dasjenige was nach Summirung des
jährlichen Ertrags aller dieser Zuflüsse zu
Bestreitung sämmtlicher, auf gegenwärtigem
Gesetz beruhenden Wittwen= und Waisen-
Pensionen in einem oder dem andern Jahre

annoch fehlen sollte, wird jedesmal aus der

Haupt-Landschafftskasse zugeschossen und in
einem eigenen Ausgabe -Kapitel derselben,
mit Bezug auf die beyzulegende ausführli-
che Wittwen-Kasse-Rechnung verausgabt.

Dagegen fällt jeder sich in einem oder
dem andern Jahre ergebende Ueberschuß der
Wittwenkasse — wie sich denn in dem

ersten 10—I155 Jahren sehr bedeutende Ueber-
schüsse ergeben werden — jedesmal der

Haupt-Landschafftskasse zu, und wird bey

ihr ebenfalls in einem besondern Kapitel
vereinnahmt.

8. 21.

Gegen die obige, allen unter gegenwär-

tigem Gesetz begriffenen Staatsdienern, ohne
Ausnahme, auferlegte, jährlich zwey pro-
centige Abgabe von ihrem Diensteinkommen,
sind dieselben von allen und jeden andern,

jetzigen oder künftigen Besoldungs-Steuern
gänzlich befreit, ausgenommen nur die

in Kriegszeiten vorübergehend nothwendigen

Kriegskosten= oder Ausgleichungssteuern, zu
denen sie jedoch, so wie zu den Kriegs-
schulden-Tilgungssteuern nie über das dem

geschlossenen Frieden zunächst folgende Rech-
nungsjahr hinaus beytragspflichtig seyn
sollen.

g. 22.

Deafern etwa in Zukunft bey dem Hof-
staat des Regenten oder der Großherzogl.
Familie neue, den dermaligen Etat über-

schreitende, solche Stellen und Besoldungen
errichtet würden, die nach’ gegenwärtigem
Geseth Anspruch auf Wittwen= und Waisen-
Pensionen begründen würden: so soll der
Betrag der dadurch entstehenden Wittwen-
und Waisen-Pensionen von den Hofstaats-

Kassen in jedem eingetretenen Falle an die

Wictwenkasse besonders vergütet werden.

g. 23.
Bey Berechnung des Diensteinkommens,

Behufs der Besoldungsabzuge, gelten ganz
dieselben Grundsätze, die oben F. 6. 7. und

8. Behufö der Wittwen-Pensions= Ermitte-
lung festgesetzt worden.

#K 24.
Der Abzug geshieht vierteljdéhrig von

derjenigen Kasse, die die Besoldung des be-

troffenen Staatsdieners auszahlt, und zwar
so, daß die Geld-Naturalien=und etats-

mäßige Accidental-Besoldung zusammenge-
rechnet, und der ganze Procent-Betrag an

der Geld-Besoldung gekürzt wird, ohne
daß es für den Staatediener einer beson-

dern Qutittung bedarf. «

ErhältJemandauömehreraKassen
Besoldung, so zieht jede derselben die ent-
sprechenden Procente von dem bey ihr etati-

sirten Diensteinkommen ab. Sollte ein Die-

ner gar beine fire, oder doch nicht hinläng-
liche Geldbesoldung haben, um die Procent-

Abzüge auf das gesammte Diensteinkommen
davon entnehmen zu können, so muß er den



Betrag derselben einviertekjährig unmittel-
bar zur Wittwenkasse liefern.

Diesen einzigen Fall ausgenommen, hat
die Wittwenkasse sich lediglich an die Be-
soldungskassen, nie an den Staatediener

selbst zu halten.
8. 25.

Zu Vermeidung aller Brüche wird so-
wohl bey den Procent-Abzügen als bey Aus-

werfungder Wittwen-Pension, die Summe
des Diensteinkommens nur in so weit be-

rücksschtiget als sie mit 25 theilbar ist.
Wer also z. B. mit 615 rthlr. etati-

sirt ist, erleidet nur von 600 rthlr. den zwey-

procentigen Abzug, seine Wittwe kann aber
auch dereinst nur r2orthlr. Pension ansprechen.

Bey einem Diensteinkommen von unter

100 rthlr. beträgt jedoch die Wittwen-

Pension jedesmal 20 rthlr. nach der Be-

stimmung des F. aü.
. 26.

Jeder Besoldungskasse wird ein ge-
nauer Etat der sie betreffenden Dienstein-

kommens-Anschläge von dem ihr vorgeseh-

ken Landes-Collegium zugefertigt und ihr
jede in der Folge eintretende Veränderung
alsbald kund gemacht.

. 27.

Auf den Grund dieser Etats liefert jede
Kasse vierteljährig die entsprechenden Pro-
cent-Abzüge an die Wittwenkasse zu Wei-

mar, baar oder durch Zurechnung ab, un-

ter Beyfügung doppelten, die einzelnen Po-
sten aufführenden bieferscheins, dessen eines
Exemplar vom Rechnungsführer der Witt-

wenkasse quittirt zurückgesendet wird.
2

Eben so werden alle übrigen §. 19. det

Wittwenkasse zugewiesenen Geldbezüge von

den betroffenen einzelnen Kassen, mittelst für
jede Gattung dieser Gelobezüge besonderen
Lieferscheins, der Wittwenkasse vierteljäh-
rig abgewährt. Die Lieferscheine, welche
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die im §. 19. Ziffer 4. 7. und 8. verordne-

ten Geldbezüge betreffen, mussen von dem

Vorsteher der abliefernden Behörde attestirt
seyn, bey Zisser 3. und 5. aber müssen die

ergangenen einzelnen Verordnungen abschrift-
lich beyliegen.

Sechster Abschnitt.

Art und Weise der Pensions= Auszahlung.

g. 29.
Sämmtliche Wittwen= und Waisen-Pen-

sionen fangen erst mit Ablauf der Gnaden-
monate an, während welcher die Besol-

dungs=Steuerabzügenochfortdauernund
werden vierteljährig, und zwar zu Anfang

des letzten Quartal-Monats, aus der Witt-

wenkasse an die Bezieher ausgezahlt, oder

entfernten Beziehern, so viel irgend thunlich,
auf zunächst gelegene Unterkassen angewiesen.

.30.

Auf den Quitt ingen außerhalb Landes
wohnender Wittwen muß das Leben dersel-
ben und der fortwährende Wittwenstand von

einer Gerichtsbehörde attestirt sepn.
Bey Quittungen innerhalb Landes woh-

nender Wittwen genügt die Mitunterschrift
der Geschlechtsvormünder, welche dafür haf-
ten, daß die Empfängerin noch am Leben

und unverheirathet sey; doch bedarf es
selbst dieser nicht, wenn dem Rechnungsfüh-
rer beydes zuverlässig bekannt ist.

Waisen-Pensionen werden nur an inn-

ländische Vormünder ausgezahlt, welche
gleichfalls dafür haften, daß ihre Pflege-
befohlenen, noch am Leben, unmündig und

unversorgt sepn.
Jeder ersten Quittung, die ein Ge-

schlechts= oder Altersvormund unterzeich-
net, muß beglaubte Abschrift des Vormund-

scheins beyliegen.
Sollte eine Wittwe unfähig sepn, Quit-

tung auszustellen, so hat ihre ordentliche
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Obrigkeit ihr zu dieser Handlung ein für
allemal einen Vormund zu bestellen.

8g. 31.

Der Haupt-Landschafftskassirer ist zu-
gleich Rechnungsführer der Wittwenkasse.
Als solcher bezieht er zwey vom Tausend

Einzählgebühren.
Weitere Zähl= oder Collectur-Gebühren

finden in Wittwenkassen Angelegenheiten
nic%#ends statt.

S. 32.
Alle Wittwen und Waisen= Pensions-

Angelegenheiten sind als officielle anzusehen
und sportul= und stempelfrey zu expediren.

 33.

Die Wittwen=und Waisen-Pensionen
sind niemals irgend einer Steuer oder Ab-

gabe —soweit nicht F. r0. Ziffer 5. eine
Ausnahme macht — unterworfen und eben

so wenig einer Arrest-Anlegung, oder gericht-
lichen Einweisung zum Besten der Gläu-

biger.

Siebenter Abschnitt.

Oberaufsicht über den richtigen Vollzug ge-

genwärtigen Gesetzes.

#K 34.
Zur Oberaussicht Über den richtigen

Vollzug gegenwärtigen Gesetzes bilden die
Chefs der Landesregierungen, der Kammer,
der Landes-Direction und des Landschaffts-

Collegiums eine fortwährende Immediat-
Kommission. Im Fall der Abwesenheit oder

Behinderung eines dieser Chefs tritt jedes-
mal der nächstfolgende im Collegium für
ihn ein.

35.
Diese Inmegtei,k.mmihe prüft die

bey ihr anzumeldenden und mit Todtenschei-
nen zu belegenden Pensions-Ansprüche, und

fertigt, wenn sie solche gegründet befindet,
der Wittwe oder resp. dem Vormunde des

verwaißten Kindes eine Bescheinigung über
die Größe und den Anfangs-Termin der

2,Fommenden Pension aus.
Gleichzeitig ertheilt sse dem Rechnungs-

führer der Wittwenkasse die nöthige Zah-
lungs-Autorisation.

S 36.

Gegen ihre, der Immediat: Kommission,
Entscheidungen kann, wenn die Betheiligten

sich nicht dabey beruhigen wollen, binnen
einer Präclusiv-Frist von drey Monaten der

förmliche Rechtsweg bey dem Landes-Justiz-
Collegium zu Weimar betreten werden, und

der Staats-Fiscal hat alsdann die beklagte
Wittwenkasse zu vertreten.

. 37.

Die jährliche Wittwenkasse = KRechnung

wird vor ihrer Justification der Immediat-

Kommission vorgelegt, um allenfallsige Be-
merkungen dazu machen zu können und die

erforderliche sfortwährende Uebersicht zu er-

langen.
S. 38.

Da auf diese Weise für richtigen Voll-
zug gegenwärtigen Gesetzes hinlänglich ge-
sorgt ist; so haben sich alle unter demsel-
ben begriffene Personen hinsichtlich ihrer An-
sprüche auf Pension der unmittelbaren Be-

helligung Se. Konigl. Hoheit, des Großher=
zogs, oder Höchstdere Staats-Ministeriums,
und ebenso des Landtags gänzlich zu ent-

halten.

Achter Abschnitt.

Transitorische Bestimmungen.

§. 30.
Gegenwärtiges Geseh soll, obgleich

seine Publication später erfolgt, nichts desto-
weniger schon vom ersten Januar 1821.
an in volle Kraft und Wirkung treten,

und alle von diesem Tage an sich ereignende



Hensions-Fälle sind nach demselben zu be-
urtheisen.

20,
Sallte die ra% deslelben nicht

zeitig genug vor Auszahlung de5 Osterbe-

soldungs-Quartals erfolgen, so werden zum
Termine Johannis 1821. die Procent-Abzüge
vom Diensteinkommen für diese beiden Quar-

tale zusammen hewirkt.
« §.41-.

Allefchonoordem1.Jan.t821.be-
willigten Wittwen= und Waisen-Pensionen
bleiben unverändert wie bisher, gehen aber,

soviel die Wittwen und Kinder aller unter

gegenwärtigem Gesetz begriffenen Staatödie-
ner anlangt, mit dem 1. Jan. 182 1. auf

die Wittwenkasse über, welche sich mit
den bitzherigen Pensions-Kassen, die etwa-

zum Ostertermin 1821. schon Zahlungen
darauf geleistet hätten, verechnen wird.

S. 42.
Pensions-Fälle, die sich zwar schon vor

dem 1. Januar 1821. ereignet, jedoch noch

keine Pensions -Verleihung zur Folge ge-

habt haben, werden lediglich noch nach den
bisherigen Grundsätzen entschleden; die Aus-
zahlung aber der dabey etwa noch ein-
tretenden Pensions-Verwilligung geht eben-
falls auf die Wittwenkasse über.

F. 33.
Die Wittwen aller schon vor dem 1.

Jan. 1821. pensionirten Staatsdiener er-

halten nur den fünften Theil der Pension

ihrer versterbenden Gatten, nicht ihres frü-
hern Diensteinkommens.

. 44.

Die Immediat-Kommission fertigt un-

verzüglich einen genauen Etat aller hiernach

auf die Wittwenkasse übergehenden fru-
hern Pensionen und sendet solchen mit ihrer
Unterschrift persehen, dem Rechnungsführer
der Wittwenkasse als Zahlungs-Autorisa-
tion zu.

#

K. 45.
Eben so hat sie die schon vorhandenen

Dienstanschläge zu prüfen und zu berichti-
gen, und hieraus einen genauen und voll-

ständigen Etat aller unter gegenwärtigem
Geseh begriffenen Stellen mit Subdivision
des firen und des anschlagsmäßigen Acceiden=

tal-Einkommens, aufzustellen, in welchem
die künftigen Veränderungen die bey jedem
einzelnen Falle von dem einschlägigem Colle-

gium der Immediat-Kommission anzuzeigen

sind, sorgfältig wachgetragen werden mussen.

Alle vor dem 1. Januar 1821. von

Se. Konigl. Hoheit, dem Großherzog, voll-
zogenen Versicherungs = Decrete auf Witt-

wen-Pensionen verbleiben in voller Gültig-
keit. Wenn jedoch beym künftigem wirkli-
chen Eintritt des Pensions-Falls die Witt-

we nach gegenwärtigem Gesetz auf eine hö-
here Pension Anspruch hätte, als das frü-
here Versicherungs-Decret ausspricht, so er-
hält sie jene, die höhere.

8. 4
Hinsichtlich der Bestimmungen über das

Aufhören einer Pension durch Tod, Wieder-

verehelichung oder begangenes Verbrechen,
sind alle schon vor dem 1. Januar 1821.

pensionirten Wittwen und Waisen gegenwär-

tigem Gesetze gleichfalls unterworfen.

Beilage W.

Unterthänigste Erklärungsschrife
des getreuen Landtags auf das höchste De-
tret vom r4. November 1818. eine für das

Großherzogthum zu errichtende Staatediener=
Wittwen= und Waisen-Versorgungs-Anstalt

betreffend.

Wenn Ihro K. H. dem getreuen Land-
tage mit dem höchsten Decrete vom 14. No-
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vember 1818. die Vorarbeiten in Bezug auf

die Zewunschte Errichtung einer Staatedie-
ner= Wittwen= und Waisen-Versorgungs-

Anstalt, mittheilen zu lassen geruhet haben,
so erkennt der getreue Landtag dieses mit
dem ehrerbietigsten Danke an.

Diese Vorarbeiten gaben Gelegenheit,
zu einer ausführlichern Berathung, als sie
während des ersten Zusammenseyns, im Jahr
181!7., bei wenigen Materialien JZeschehen
konnte.

Es entwickelten sich vorerst die Grund-

säatze, daß die Gerechtigkeit vom Staate

die Versorgung der Wittwen und Waisen

seiner Diener verlange; daß bei dem Be-

stehen einer solchen Versorgungsanstalt je-
der Staatsdiener sich mehr beruhigt fühten,
und ermuthigen werde, alle seine Pflichten

auf das treulichste zu erfüllen; und daß, we-

gen jener Verpflichtung des Staats zu den
von den Staatedienern zunachst auszubrin-

genden Beiträgen, aus der allgemeinen Lan-

desbasse ein jährlicher bestimmter Beitrag zu
entrichten, das Fehlende aber von der

Staatödienerschaft durch Beilräge aufzubrin-
gen sey.

Geschieht jenes, und werden die Pensio—
nen an die schon vorhandenen Wirtwen,

statt daß sie zeither aus Großherzoglscher
Kammerkasse bezahlt wurden, oder, nach
dem neuerlichen Vorschlage des getr. Land-

tags, in der unterthäniosten Erklärungs-
schrift vom 23. December 1818. aus der

Landschaftskasse abgegeben werden sollen,
nebst den hinzutretenden Wittwen und Wal-

sen, in Zukunft aus den Mitteln der zu er-

richtenden Pensions-Anstalt geleistet, so ist
nichts billiger, als daß die Staatediener,
in Erwägung der Erleichterung, welche sie
durch die aus ihren Mitteln zu bringenden

Opfer, dem Staate gewähren, in Zukunft

zu den allgemeinen Staatslasten weniger als
zeither beigezogen werden.

Daß auch der Staatsdiener in solchen
Zeiten, wo jeder Unterthan zu Deckung der

auherordentlichen Staatsbedürfnisse beigezo-
gen wird, verhältnißméßig dazu mit bei-

trage, ist eben so sehr der Billigkeit gemäß,
als es unbillig sepn würde, ihn zu Deckung
des ordentlichen Staatsbedarfs beizuziehen,
da ihm keine Gelegenheit zum sonstigen Er-

werbe offen steht, sondern er seine Kräfte,
seine Thátigkeit lediglich dem Staate wid-
met, und dafür vor= Staate nur seine Erxi-

stenz gesichert wird.
Sind diese Grundsätze richtig, so geht

daraus die Folgerung hervor, daß die
Staatskassen von dem Jage an, wo eine

Verforgungsanstalt für Witkwen und Wai-
sen der Staatodiener errichtet wird, auf alle

ordenklichen Besoldungssteuern Verzicht lei-
sten müssen, die den Staateêdienern entwe-

der bereits auferlegt worden siud, oder in

Zukunft auferlegt werden könnten.

Mithin würde die in Bezjehung auf die

gegenwärtige Staatedienerschaft drückende,
und wenn man auf den Ursprung derselben

zurück geht, unbillige Besoldungssteuer im
Eisenachischen Kreise aufhören, es würde

ferner jeder Staatsdiener, in allen Landes-
theilen, nur den vorübergehenden Staatsbe-

darf, d. h. Kriegsleistungen, Kriegskosten-
beiträge, indirecte Abgaben, mit zu tragen,

und die Personensteuer, so lange sie noch
erhoben wird, mit zu entrichten, außerdem
aber für die Zukunft weder zu Deckung des

eigentlichen Staatsbedarfs, noch zu Deckung
und Amortisation der Staatsschulden, ir-

gend etwas beizutragen haben.
Bei der fernern Berathung darüber, wie

die gewünschte Versorgungsanstalt fest be-
gründet, welche Einrichtung, um sie bleibend
zu erhalten, zu treffen, und wie die Aus-

führung einzuleiten sen, haben sich verschie-
dene Grundzüge und Bemerkungen entwik-

kelt, welche bei Bearbeitung des formlichen



Entwurfs zu einer Staatsdiener-Wittwen-
und Waisen-Versorgungs-Anstalt vielleicht
theilweise benutzt werden oder doch wenig-
stens Ideen erwecken können, die bald und

sicher zu dem allgemeinen gewünschten Ziele

fübren.
Indem der getreue Landtag sich nun ehr-

erbietigst erlaubt, Ihro K. H. jene Grund-
züge und Bemerkungen hierbei zu überrei-
chen, so glaubt er zum Wohl des Staats

und zu Ermuthigung der Staatsdiener sei-

nen Antrag mit Zuversicht darauf richten
zu dürfen, daß Ihro K. H. eipen vollen-
deten Entwurf baldigst bearbeiten und sol-

71

chen dem getreuen Landtage zur Berfassungs-
mäßigen Erklárung mittheilen zu lassen huld-
reichst geruhen mögen, damit die Anstalt ins
Leben trete, welche seit länger als dreißig
Jahren von der Staatsdienerschaft sehnlichst
herbeigewünscht wurde.

Unter Wiederbeischluß eines Regierungs-
Akten-Bandes, und des Gutachtens des Kam-

merherrn von Lindenau, erneuert der ge-

treue Landtag die Versicherung seiner tief-
sten Verehrung und unwandelbaren Treue.

Schloß Dornburg, am r0. Januar 1810.

Der getreue Landtag im Großherzogthume

Sachsen-Weimar-Eisenach.
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